
Winterdienst in Kaufungen  

Die Gemeinde Kaufungen streut und räumt je nach Witterungslage ab 04:00 Uhr die 

öffentlichen Straßen. Der Streu- und Räumdienst wurde so eingeteilt, dass eine 

schnellstmögliche Räumung gewährleistet ist.  

Eigentümer von bebauten und bebaubaren Grundstücken sind nach der gemeindlichen 

Straßenreinigungssatzung zur Beseitigung von Schnee und Eisglätte auf den Gehwegen 

verpflichtet. Ist nur ein Gehweg in einer Straße vorhanden, gilt die Regelung, dass in Jahren 

mit gerader Endziffer die Eigentümer die Beseitigung von Schnee und Eisglätte auf dem 

Gehweg zu erledigen haben, deren Grundstücke an dem Gehweg liegen. In Jahren mit 

ungerader Endziffer sind wiederum die Eigentümer zur Beseitigung von Schnee und 

Eisglätte auf dem Gehweg verpflichtet, deren Grundstücke gegenüber dem Gehweg liegen.  

Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang in 

einer Breite von mindestens 1,25 m zu räumen.  

Zum Schluss noch eine Bitte:  

Leider kommt es hier immer wieder zu Problemen und zu Verärgerung bei der Kaufunger 

Bevölkerung, weil Straßen nicht rechtzeitig vom Schnee geräumt und die Straßen abgestreut 

werden.  

Dann erreichen viele Telefonanrufe die Mitarbeiter im Rathaus, dass z.B. trotz des 

Schneefalls der letzten Nacht noch immer nicht die Straße geräumt sei. Um hier für beide 

Seiten, die Mitarbeiter des Räumdienstes und die Kaufunger Bürgerinnen und Bürger, die 

Probleme zu verringern, dürfen wir heute eine Bitte aussprechen:  

Aufgrund der Breite der Räumfahrzeuge parken Sie bitte so, dass mindestens 3 ,5 m 

Fahrbahnbreite übrig bleiben. Sollten weniger als 3,5 m Fahrbahnbreite für die 

Räumfahrzeuge zur Verfügung stehen, kann es aufgrund des Straßenverlaufs oder der  

Rangiermöglichkeit für das jeweilige Räumfahrzeug passieren, dass der Räum- und 

Streudienst nur eingeschränkt durchgeführt werden kann. 

Gerne steht Ihnen die Gemeindeverwaltung bei weiteren Fragen zur Verfügung – Herr 

Harald Stückrad unter der Telefon-Nr. 05605 8021300 oder per E-Mail gob@kaufungen.de 

Ihr Ordnungsamt 


